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Agenda 

Besprechung: BRV-Mitgliederversammlung 2026 
“Perspektiven - was geht, was kommt, wie bleibt die Branche 
agil?“ 

Datum: 8. Juni 2026 

Ort: Congress-Centrum Nord Koelnmesse 
Deutz-Mülheimer Straße 111, 50679 Köln 
Konrad-Adenauer-Saal 

  
Beginn: 13:00 Uhr 

 

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung 
◼ Stephan Helm, Vorsitzender BRV 
◼ Oliver Frese, COO Koelnmesse 

 
TOP 2: Bericht des Vorsitzenden zur Branchenlage 
 
TOP 3: Bericht der Geschäftsführung zur Verbandsarbeit 

◼ Yorick Lowin, BRV-Geschäftsführer 

 
TOP 4: Formalien 

◼ Vorlage des Jahresabschlusses 2025 
◼ Bericht der Rechnungsprüfer 
◼ Genehmigung des Jahresabschlusses 2025 
◼ Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung für das Jahr 2025 
◼ Vorlage und Genehmigung des Haushaltsplanes 2026 
◼ Wahl von zwei Rechnungsprüfern 

 
TOP 5: Neuwahl des BRV-Vorstandes 

◼ Vorsitzender 
◼ stellvertretender Vorsitzender 
◼ Beisitzer 

 
TOP 6: Neues aus Technik und Gesetzgebung 

◼ Michael Schwämmlein, BRV-Geschäftsführer Technik 

 
TOP 7: Preisverleihung 

◼ BRV Ausbildungs-Award 2026 
 

TOP 8:  Keynote „Konsumwelt 2030 – zwischen Schnäppchenmentalität 
                  und Serviceoffensive“ 
◼ Prof. Dr. Ulrich Reinhardt, Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen 

 

TOP 9: Podiumsdiskussion Unternehmensnachfolge 
◼ Gelungene Betriebsübergaben, typische Stolpersteine und Erfolgsfaktoren 

 

TOP 10: Preisverleihung 
◼ BRV Service-Award 2026 

 
TOP 11: Schlusswort des BRV-Vorsitzenden 



BRV e.V.
(Stand:  18.04.2026)

2025 (plan) 2025

1. Mitgliedsbeiträge 545.000 524.805 

2. Förderbeiträge 315.000 333.274 

3. Geschäftsbesorgung BIPAVER 33.000 33.000 

4. Zinserträge 25.000 23.057 

5. Sonstige 20.000 22.986 

Summe Ertrag 938.000 937.123 

2025 (plan) 2025

1. Personalkosten 475.000 490.828 

2. Sozialabgaben 77.000 82.589 

3. Raumkosten 50.000 49.007 

4. Porto, Telefon, Fax 3.000 2.262 

5. Reise-/Bewirtungskosten, Sitzungen 27.000 23.299 

6. Beiträge, Versicherungen, Fachliteratur 35.200 33.757 

7. Bürobedarf 1.500 1.186 

8. Rechts-/Beratungskosten 30.000 31.838 

9. Öffentlichkeitsarbeit 140.000 141.614 

10. Aufwandsentschädigung BRV-Vorstand 20.000 20.000 

11. Sonstige Kosten 64.500 50.867 

12. Abschreibungen 5.000 3.822 

928.200 931.069 

   

9.800 6.054 Gewinn/Verlust

Ertrag

Aufwand

Summe Aufwand
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Bericht über die Rechnungsprüfung für das 
Haushaltsjahr 2025 des BRV e.V. 

Wir, die von der Hauptversammlung des BRV am 24. Juni 2025 in Würzburg zu 

Rechnungsprüfern bestellten Unterzeichner haben am 4. Mai 2026 in Bonn die 

Rechnungsprüfung für den Zeitraum 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 

durchgeführt. 

 

Die Belege wurden mit den verbuchten Posten, die Konten mit der aufgestellten 

Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung verglichen. 

 

Die Übereinstimmung von Belegen und Verbuchungen wurde in Stichproben 

verglichen. 

 

Die Schlussposten der Bilanz stimmen mit den Kassen- und Bankbelegen überein. 

 

Aufgrund unserer pflichtgemäßen Prüfung erklären wir die Rechnungslegung für 

sachlich und rechnerisch richtig. 

 

Wir bestätigen ferner ausdrücklich, dass die Organe des Vereins über ihre 

vertraglichen Bezüge hinaus keine Vorteile erhalten haben. 

 

Wir beantragen, Vorstand und Geschäftsführung hinsichtlich des Haushaltsjahres 

2025 Entlastung zu erteilen. 

 

 

Bonn, den 4. Mai 2026 

 

.  

gez. Peter Lüdorf     gez. Andreas Arnold 



BRV e.V.
(Stand:  18.04.2026)

2025 2026 (plan)

1. Mitgliedsbeiträge 524.805 522.000 

2. Förderbeiträge 333.274 333.000 

3. Geschäftsbesorgung BIPAVER 33.000 33.000 

4. Zinserträge 23.057 20.000 

5. Sonstige 22.986 20.000 

Summe Ertrag 937.123 928.000 

2025 2026 (plan)

1. Personalkosten 490.828 482.000 

2. Sozialabgaben 82.589 80.000 

3. Raumkosten 49.007 50.000 

4. Porto, Telefon, Fax 2.262 2.000 

5. Reise-/Bewirtungskosten, Sitzungen 23.299 26.000 

6. Beiträge, Versicherungen, Fachliteratur 33.757 34.000 

7. Bürobedarf 1.186 1.500 

8. Rechts-/Beratungskosten 31.838 29.000 

9. Öffentlichkeitsarbeit 141.614 127.000 

10. Aufwandsentschädigung BRV-Vorstand 20.000 22.700 

11. Sonstige Kosten 50.867 56.750 

12. Abschreibungen 3.822 4.000 

931.069 914.950 

   

6.054 13.050 Gewinn/Verlust

Ertrag

Aufwand

Summe Aufwand
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Compliance-Leitlinie des Bundesverbandes 
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) 

 

Präambel 

Bundesdeutsche und europäische Marktwirtschaft ist darauf angewiesen, dass die 

Unternehmen im Wettbewerb untereinander mit ihren Leistungen, ihren Preisen und 

ihrem Service um Kunden und Lieferanten konkurrieren. Der Wettbewerb zwingt die 

Unternehmen dazu, ihre Preise möglichst günstig und ihre Leistungen und ihren Ser-

vice möglichst gut zu erbringen. Der BRV bekennt sich zu einem freien und fairen 

Wettbewerb und lehnt jede wettbewerbswidrige Verfälschung sowohl durch Unter-

nehmen als auch durch Verbände strikt ab. 

 

Zielsetzung der Compliance-Richtlinie des BRV 

Diese Richtlinie dient der Vorbeugung und Verhinderung von Wettbewerbsverstößen 

im gesamten Tätigkeitsbereich des BRV. Sie gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie Organe des BRV, ebenso auch für seine Mitglieder und Fördermitglieder. Ihr 

Ziel ist es, über die wichtigsten Regeln des Wettbewerbsrechts (auch als Kartellrecht 

bezeichnet) aufzuklären und klare Verhaltensanforderungen aufzustellen, um Ver-

stöße schon im Ansatz zu vermeiden. Begleitet wird diese Richtlinie von der Einbe-

ziehung qualifizierten Rechtsrats, wenn Zweifel an der wettbewerblichen Rechtmä-

ßigkeit von Maßnahmen im Rahmen der Verbandsarbeit auftreten. 

 

Regeln für den fairen Wettbewerb 

Das Wettbewerbsrecht verbietet es Unternehmen, Vereinbarungen zu treffen oder ihr 

Verhalten in sonstiger Weise abzustimmen, wenn dadurch eine Beschränkung des 

Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt wird. Zusammenschlüsse von Unternehmens-

vereinigungen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken, sind 

ebenfalls unzulässig. Ein Branchenverband, wie der BRV, ist zwar kein Unterneh-

men, aber seine Mitglieder setzen sich aus Unternehmen zusammen, und zwar re-

gelmäßig aus den Wettbewerbern einer Branche, die mit den Gremien und Arbeits-

kreisen des Verbandes in engen Kontakt kommen. Eine wesentliche Aufgabe des 

BRV als Branchenverband besteht darin, zu verhindern, seinen Mitgliedsunterneh-

men ein Forum für wettbewerbswidrige Absprachen zu bieten. 
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Unerlaubtes Wettbewerbsverhalten 

Wettbewerber, gleich auf welcher Marktebene, dürfen grundsätzlich untereinander 

keine Vereinbarungen über ihr Wettbewerbsverhalten treffen, das betrifft insbeson-

dere folgende Themen: 

▪ Preise und Preisbestandteile 

▪ Konditionen 

▪ Kunden 

▪ Liefergebiete 

▪ Quoten und Kapazitäten 

▪ Teilnahme an Ausschreibungen 

▪ Marktaustritte. 

Nicht nur die explizite Absprache über solche Themen, sondern auch ein „aufeinan-

der abgestimmtes Verhalten“ der Unternehmen ist wettbewerbsrechtlich verboten. 

Ein „aufeinander abgestimmtes Verhalten“ liegt dann vor, wenn Unternehmen ihr 

Marktverhalten auf Basis eines gemeinsamen Willens koordinieren. 

Verboten ist deshalb Wettbewerbern gleich auf welcher Marktebene der Austausch 

oder die Preisgabe von Informationen zu ihrem gegenwärtigen oder geplanten Markt-

verhalten, soweit diese nicht bereits ohne weiteres öffentlich verfügbar sind. Dies gilt 

unabhängig davon, ob die Informationen unmittelbar zwischen den Unternehmen 

oder über einen Dritten ausgetauscht bzw. preisgegeben werden. 

Wettbewerber im Sinne dieser Leitlinie sind Unternehmen, die derzeit Produkte an-

bieten, die aus Kundensicht gegeneinander austauschbar sind (aktuelle Wettbewer-

ber) oder dies mittelfristig tun könnten (potentielle Wettbewerber). Unternehmen, die 

zwar verschiedene Produkte anbieten, aber die gleichen Kunden haben, werden von 

den Kartellbehörden teilweise ebenfalls wie Wettbewerber behandelt und haben die 

in dieser Leitlinie aufgestellten Regeln daher ebenfalls zu beachten. 

Das Wettbewerbsrecht verbietet nicht nur den Unternehmen wettbewerbsbeschrän-

kende Vereinbarungen zu treffen, ihr Verhalten abzustimmen oder zur Diskriminie-

rung oder Boykotten aufzurufen, sondern nimmt auch direkt die Verbände in die 

Pflicht: Verboten sind „Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen“, die eine Ver-

hinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs oder Diskriminierun-

gen bezwecken oder bewirken. Auch dürfen Verbände nicht auf andere Weise bei 

wettbewerbsrechtlich verbotenem Verhalten mitwirken, z.B. indem sie ein Forum für 

Absprachen bieten. 
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Das betrifft insbesondere folgende Maßnahmen, die Branchenverbänden untersagt 

sind: 

▪ Verbindliche Beschlüsse satzungsgemäßer Gremien, durch die den Mitglie-

dern ein einheitliches Verhalten am Markt vorgegeben oder nahegelegt wird. 

▪ Unverbindliche Beschlüsse, Empfehlungen, Stellungnahmen, Erklärungen, 

Positionspapiere, Presseerklärungen, interne Mitteilungen sowie auch Vor-

träge und Schulungen, 

- die bezwecken oder objektiv geeignet sind, von den Mitgliedsunterneh-

men als Richtschnur für ihr Marktverhalten genommen zu werden, 

- die sensible Informationen über Verhalten im Wettbewerb enthalten, die 

in dieser Form öffentlich nicht zugänglich sind. 

▪ Diskriminierung, insbesondere Boykott: Aufforderung gegenüber bestimmten 

Unternehmen, mit bestimmten dritten Unternehmen nicht zusammen zu arbei-

ten, insbesondere diese nicht zu beliefern oder nicht von ihnen zu beziehen. 

Diese wettbewerbsrechtlichen Regeln bedeuten für die Verbandsarbeit, dass es dem 

BRV obliegt, jeden auch nur drohenden Wettbewerbsrechtsverstoß von vornherein 

zu unterbinden. 

 

Verhaltensvorschriften 

Bei allen BRV-Veranstaltungen, also insbesondere in den Arbeitskreisen, in den Gre-

mien, in den Vorstands- und Mitgliederversammlungen des Verbandes sowie auf 

Messen oder informellen Treffen müssen Themen, die wettbewerbsrechtliche Rele-

vanz haben, tabu sein. 

Das bedeutet insbesondere: 

▪ Die BRV-Mitarbeiter und -organe dürfen bei BRV-Veranstaltungen keinerlei di-

rekte oder indirekte Absprachen zu wettbewerbsrechtlich bedenklichen The-

men fördern oder dulden. 

▪ Auch dürfen in BRV-Veranstaltungen keine bislang unveröffentlichten Informa-

tionen der Mitgliedsunternehmen zu wettbewerbsrechtlich bedenklichen The-

men offenbart werden. 

Sollten während einer BRV-Veranstaltung kartellrechtlich bedenkliche Themen ange-

sprochen oder diesbezügliche vertrauliche Informationen offenbart werden, sind die 

anwesenden Vertreter des BRV verpflichtet, sofort, explizit und unmissverständlich 

dagegen zu protestieren und die weitere Befassung mit diesen Themen zu unterbin-

den. Sofern sich anwesende BRV-Vertreter mit ihrem Protest nicht durchsetzen 
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können, müssen sie die Besprechung für beendet erklären und die Teilnehmer auf-

fordern, den Besprechungsraum zu verlassen. 

Der BRV unterstützt keinerlei Aktivitäten, mit denen Unternehmen oder Unterneh-

mensgruppen unzulässige Absprachen treffen oder in unzulässiger Form ihr Verhal-

ten koordinieren, unzulässig Informationen austauschen oder zu Boykotten aufrufen. 

Kein BRV-Mitarbeiter oder BRV-Organ darf sich zum „Mittler“ der Botschaften von 

Unternehmen gegenüber anderen Unternehmen machen. Das bedeutet insbeson-

dere: 

▪ Der BRV übermittelt keinerlei Mitteilungen, Hinweise oder Informationen von 

Mitgliedsunternehmen an andere Mitgliedsunternehmen, die von wettbewerbs-

rechtlich negativer Relevanz sein können. 

▪ Der BRV veröffentlicht keine Stellungnahmen, Presseerklärungen oder ver-

bandsinternen Mitteilungen, die bislang unveröffentlichte Informationen mit Be-

zug auf wettbewerbsrechtlich negativ relevante Themen enthalten. 

Mit dieser Compliance-Richtlinie sorgt der BRV nachhaltig für die Einhaltung der 

wettbewerbsrechtlichen Voraussetzungen, die sich aus dem Gesetz ergeben. 

 

Sanktionen 

Verstöße ahnden die Behörden, insbesondere die Wettbewerbs- und Kartellbehör-

den, unnachgiebig mit immer höher werdenden Bußgeldern. Wenn Absprachen bei 

Ausschreibungen getroffen werden, sind auch strafrechtliche Sanktionen möglich. 

Solche Sanktionen treffen oft auch die handelnden Mitarbeiter und Organe persön-

lich. Zusätzlich können die Behörden auch die durch Wettbewerbsverstöße erzielten 

Gewinne abschöpfen sowie behördliche Untersagungsverfügungen anordnen. Häufig 

werden die Maßnahmen der Behörden von Durchsuchungen und Beschlagnahmen 

und dadurch ausgelöst negativer Presse begleitet. Geschädigte Unternehmen kön-

nen gegen Wettbewerbssünder zudem Schadenersatzklagen anstrengen. 

 

Diese Compliance-Richtlinie wurde durch Beschluss des BRV-Vorstandes vom 7. 

Juni 2017 in Kraft gesetzt. 

 

 

Peter Hülzer      Marc Johann 

geschäftsführender Vorsitzender   stellvertretender Vorsitzender 


